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MERKBLATT ARBEITSSICHERHEIT

Firma Mitarbeiter 

Name Name 

Adresse Adresse 

Tel. Tel. 

Grundsätze der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes  

Die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter steht im Vordergrund sämtlicher Entscheidungen, Anweisungen und 

Aktivitäten.  

Pflichten des Arbeitnehmers (UVG Art. 82, Abs. 3) 

Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, den Arbeitgeber in der Durchführung der Vorschriften über die Verhütung von 

Berufsunfällen und Berufskrankheiten zu unterstützen. Zudem sind Sie verpflichtet die persönliche Schutzausrüstung zu 

nutzen, die Sicherheitsvorrichtungen korrekt zu verwenden und dürfen diese ohne Erlaubnis des Arbeitgebers weder 

entfernen noch abändern. 

Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmer (VUV, Art. 6a, Abs. 1.2) 

Den Arbeitnehmern steht in allen Fragen der Arbeitssicherheit ein Mitspracherecht zu. Das Mitspracherecht umfasst den 

Anspruch einer frühzeitigen und umfassenden Anhörung sowie das Recht, Vorschläge zu unterbreiten.  

Persönliche Schutzausrüstung  

Die persönliche Schutzausrüstung umfasst: (Nichtzutreffendes streichen) 

Schutzhelm, Handschuhe, Schutzbrille, Gehörschutz, Sicherheitsschuhe, Schutzausrüstung gegen Staub und Strahlungen. 

Die Schutzhelmtragepflicht (BauAV, Art. 5) ist gültig bei: Hochbau- und Brückenbauarbeiten bis zur Fertigstellung des 

Rohbaus; im Bereich von Kranen; Aushubgeräten und Spezialtiefbaumaschinen; Arbeiten im Tiefbau beim Graben- und 

Schachtbau sowie beim Erstellen von Baugruben; bei Erdarbeiten; in Steinbrüchen; im Untertagebau; bei 

Sprengarbeiten; bei Rückbau- oder Abbrucharbeiten; bei Holzbau- und Metallbauarbeiten; bei Arbeiten an und in 

Rohrleitungen; überall wo ein Risiko durch herabfallende Gegenstände oder herabfallendes Material besteht.  

Alkohol, Drogen, Medikamente 

Der Arbeitnehmer darf sich nicht in einen Zustand versetzen, in dem er sich selbst oder andere Arbeitnehmer gefährdet. 

Dies gilt insbesondere für den Genuss alkoholischer Getränke oder von anderen berauschenden Mitteln. (VUV, Art. 1, 

Abs. 3). 
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Ansprechpartner für die Arbeitssicherheit (Name der Person) 

Notfallorganisation, Brandschutz, Erste Hilfe 

Arbeitsplatzanforderungen 

 

Kommunikation und Information 

Jeder ausgebildete Mitarbeiter ist verpflichtet, die nicht ausgebildeten Mitarbeiter, temporär Angestellten und 

selbstverständlich auch die neuen Mitarbeiter im Umgang mit der individuellen persönlichen Schutzausrüstung zu 

instruieren und nachdrücklich deren Nutzung zu fordern. 

 

Mitarbeiter, Drittpersonen und Fremdfirmen 

Die Mitarbeiter informieren sich unverzüglich gegenseitig über gefährliche Zonen und melden diese umgehend ihrem 

Vorgesetzten. (s. Sicherheit am Arbeitsplatz). 

. 

Schutz am Arbeitsplatz 

Stellt ein Arbeitnehmer Mängel fest, welche die Arbeitssicherheit beeinträchtigen, so muss er sie sogleich beseitigen. 

Ist er dazu nicht befugt oder nicht in der Lage, so muss er den Mangel unverzüglich dem Arbeitgeber melden. 

Spezifische Bestellung, Sicherheitsorganisation  

Der Einbezug der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes soll in allen Abläufen einer Bestellung gewährleistet 

sein. 

Technische Unterlagen 

 

☐ja ☐nein

Fahrzeuge 

(Aussendienst-Mitarbeiter, Monteure, Transporteure und Servicetechniker) 

Verfügen diese Mitarbeiter über einen gültigen Führerausweis (PW/Lastwagen)? 

Ein Führerscheinentzug, wenn auch nur vorübergehend, muss unverzüglich dem 

Arbeitgeber gemeldet werden.  



3 

Werkzeuge und Maschinen 

Die Mitarbeiter arbeiten ausschliesslich mit den Vorschriften entsprechenden Maschinen und Werkzeugen. Defekte 

Maschinen und Werkzeuge müssen ersetzt oder repariert werden. Der Vorgesetzte muss darüber informiert werden.  

Diverses 

Übergabe der individuellen persönlichen Schutzausrüstung und Dokumente. Zutreffendes ankreuzen: 

☐ Schutzbrille

☐ Sicherheitsschuhe

☐ Staubschutz

☐ Schutzhelm

☐ Handschuhe

☐ Gehörschutz

☐

Der Arbeitnehmer hat das Merkblatt für Arbeitssicherheit gelesen. Er hat den Inhalt und die Bedeutung des 

Merkblattes verstanden (die Kenntnis der Sprache wird vorausgesetzt). Er befolgt die angegebenen Regeln und 

wendet die Sicherheitsmassnahmen für den Arbeits- und den Gesundheitsschutz an. Er verpflichtet sich diese 

unabhängig einzuhalten. 

 Unterschrift Arbeitgeber:  Unterschrift Arbeitnehmer: 

Kopie für den Mitarbeiter 

Ort und Datum:
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